
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH 
(Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Stadt Hilden) 

 

Aufsichtsrat 

 

§ 8 Aufsichtsrat (Auszug) 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Eines dieser Mitglieder ist die Bürgermeisterin / der 

Bürgermeister der Stadt Hilden oder der oder die von ihr / ihm benannte Bedienstete der Stadt Hilden. Die übrigen 

Mitglieder des Aufsichtsrates werden auf Beschluss des Rates der Stadt Hilden von dieser entsandt. (…) 

(2) Ferner können an den Sitzungen des Aufsichtsrats als beratende Teilnehmerin / beratender Teilnehmer die 

Kämmerin / der Kämmerer der Stadt Hilden und je eine Vertretung der Fraktionen des Rates der Stadt 

Hilden, die kein von der Stadt Hilden entsandtes Mitglied im Aufsichtsrat stellen, teilnehmen (…) 

 

Da nach dieser Regelung der Bürgermeister (oder ein von ihm benannter Dritter) „kraft Amt“ geborenes Mitglied ist, 

ist ein Entsendungsbeschluss nicht erforderlich. Gem. § 10 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages ist der Bürgermeister 

der Stadt Hilden als Mitglied des Aufsichtsrates berechtigt, sich in den Sitzungen und bei Beschlussfassung des 

Aufsichtsrates durch seine allgemeine Vertretung vertreten zu lassen. Die Benennung in der nachstehenden 

Übersicht erfolgt daher nur nachrichtlich. 

 

Zu vergeben sind damit 8 Sitze. Der 8 Sitz wird per Losentscheid zwischen FDP und Linke vergeben. 

 

 

Vorsitz:   

Stellv. Vorsitzende:   

 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter/in 

1 Verwaltung 
Bürgermeister Dr. 

Claus Pommer 
1. Beig. Sönke Eichner 

2 CDU Rainer Schlottmann Nicole Anfang 

3 CDU Ramon Kimmel Susanne Brandenburg 

4 CDU Kevin Schneider Martin Sudhoff 

5 SPD Kimberly Bauer Hannah Hammer 

6 SPD Dominik Stöter Sven Rohde (sB) 

7 AfD Michael Steinbach Marlon Buchholz 

8 Grüne Anna Meike Reimann Anne Gronemeyer 

9 FDP Thomas Remih Rudolf Joseph 

Beratende Teilnehmer/innen 

10 Linke Christina Hohmann Fabian Bertelsmeier 

11 Bürgeraktion|Piraten Ludger Reffgen Andreas Benoit 

 

  

file://///cl_data/data_server/BGM/01.3%20Geschäftsstelle%20Rat/Ratsangelegenheiten/Adressen/Mitglieder%20Grundstücksgesellschaft%20Stadtwerke.xlsx


 

Stadt Hilden Holding GmbH 
Gesellschafterversammlung: Geschäftsführung Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH 

 

Aufsichtsrat 

§ 8  Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats (Auszug) 

(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus 14 Mitgliedern besteht. 13 Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der 

Stadt Hilden entsandt. Der Bürgermeister der Stadt Hilden oder ein/e von ihm benannte/r Bedienstete/r ist kraft Amtes 

zusätzlich Mitglied des Aufsichtsrates. Die entsandten Mitglieder werden der Gesellschaft von der entsendenden Stadt Hilden 

schriftlich mitgeteilt. Die erneute Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrates nach Ablauf der Amtszeit ist möglich. Die von der 

Stadt Hilden entsandten Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke Hilden GmbH müssen in den Aufsichtsrat der 

Gesellschaft entsandt werden. 

(2) Ferner können an den Sitzungen des Aufsichtsrats als beratende Teilnehmer je ein Vertreter/eine Vertreterin der 

Fraktionen des Rates der Stadt Hilden, die kein von der Stadt Hilden entsandtes Mitglied im Aufsichtsrat stellen, teilnehmen. 

 
§ 10 Innere Ordnung des Aufsichtsrats (Auszug) 

Mit Ausnahme des Bürgermeisters bzw. der / des von ihm benannten Bediensteten können sich die Aufsichtsratsmitglieder nur 

von einem Mitglied des Rates der Stadt Hilden vertreten lassen.  (…) 

 

Da nach dieser Regelung der Bürgermeister (oder ein von ihm benannter Bediensteter) „kraft Amt“ geborenes Mitglied ist, ist 

ein Entsendungsbeschluss nicht erforderlich. Die Benennung in der nachstehenden Übersicht erfolgt daher nur nachrichtlich. 

 
Vorsitz:   

Stellv. Vorsitzende:   

 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter 

1 Verwaltung Bürgermeister Dr. Claus Pommer 1. Beigeordneter Sönke Eichner 

2 CDU 
(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden 

GmbH) 

Rainer Schlottmann 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden GmbH) 

Kevin Schneider 

3 CDU 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden 

GmbH) 

Ramon Kimmel 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden GmbH) 

Tristan Zeitter 

4 CDU 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden 

GmbH) 

Maximilian Kulesza 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden GmbH) 

Oliver Kohl 

5 CDU Susanne Brandenburg Michael Wegmann 

6 SPD 
(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden 

GmbH) 

Kevin Buchner 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden GmbH) 

Steffen Kirchhoff 

7 SPD 
(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden 

GmbH) 

Torsten Brehmer 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden GmbH 

Ben Eisenbläter 

8 SPD Anne Kathrin Stroh Kimberly Bauer 

9 AfD 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden 

GmbH) 

Dr. Heimo Haupt 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden GmbH) 

Sibylle Owsianowski 

10 AfD Prof. Dr. Bommermann Rodion Ferdman 

11 Grüne 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden 

GmbH) 

Eike Schuster 

(Mitglied des AR Stadtwerke Hilden GmbH) 

Hartmut Toska 

12 FDP Rudolf Joseph Thomas Remih 

13 Linke Klaus Wockenfoth Emma Noack 

14 
Bürgeraktion|

Piraten 
NN NN 

 

file://///file_data/data_server/BGM/01.3%20Geschäftsstelle%20Rat/Ratsangelegenheiten/Adressen/Mitglieder%20Hilden%20Holding.xlsx


Stadtwerke Hilden GmbH 
(Gesellschafterversammlung: Geschäftsführung Stadt Hilden Holding GmbH) 

Aufsichtsrat 

 

§ 8 Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats (Auszug) 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Eines dieser Mitglieder ist die Bürgermeisterin/ der 

Bürgermeister der Stadt Hilden oder der oder die von ihr/ ihm benannte Bedienstete der Stadt Hilden. Die 

übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates werden auf Beschluss des Rates der Stadt Hilden von dieser 

entsandt. Die entsandten Mitglieder werden der Gesellschaft von der entsendenden Stadt Hilden schriftlich 

mitgeteilt. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung hinzugezogen werden. Die 

erneute Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrates nach Ablauf der Amtszeit ist möglich. 

 

(2) Ferner können an den Sitzungen des Aufsichtsrats als beratende Teilnehmerin/ beratender Teilnehmer 

eine Vertreterin / ein Vertreter des Beteiligungsmanagements der Stadt Hilden, zwei Mitglieder des 

Betriebsrats der Gesellschaft sowie je eine Vertreterin/ ein Vertreter der Fraktionen des Rates der Stadt 

Hilden, die kein von der Stadt Hilden entsandtes Mitglied im Aufsichtsrat stellen, teilnehmen.  

 

Da nach dieser Regelung der Bürgermeister (oder ein von ihm benannter Bediensteter) „kraft Amt“ geborenes 

Mitglied ist, ist ein Entsendungsbeschluss nicht erforderlich. Die Benennung in der nachstehenden Übersicht 

erfolgt daher nur nachrichtlich. 

 

Somit sind 8 Sitze zu vergeben. Der 8 Sitz wird per Losentscheid zwischen FDP, Linke und Bürgeraktion|Piraten 

vergeben. 

 
Vorsitz:   

Stellv. Vorsitzende:   

 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter 

1 Verwaltung Bürgermeister Dr. Claus Pommer 1. Beig. Sönke Eichner 

2 CDU Rainer Schlottmann Kevin Schneider 

3 CDU Ramon Kimmel Susanne Brandenburg 

4 CDU Maximilian Kulesza Oliver Kohl 

5 SPD Kevin Buchner Anne Kathrin Stroth 

6 SPD Torsten Bremer Ben Eisenblätter 

7 AfD Dr. Heimo Haupt Sibylle Owsianowski 

8 Grüne Eike Schuster Hartmut Toska 

9 FDP Rudolf Joseph Thomas Remih 

Beratende Mitglieder 

10 Linke NN NN 

11 
Bürgeraktion|

Piraten 
Andreas Benoit Ulrich Siedentop 

 

  

file://///file_data/data_server/BGM/01.3%20Geschäftsstelle%20Rat/Ratsangelegenheiten/Adressen/Mitglieder%20Stadtwerke%20Hilden%20GmbH.xlsx


 

Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH 
(Gesellschafterversammlung: Geschäftsführung Stadtwerke Hilden GmbH) 

 

Aufsichtsrat 

 

§ 8 Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats (Auszug) 

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern. Eines dieser Mitglieder ist der Bürgermeister der Stadt Hilden oder ein von 

ihm benannter Dritter. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Rat der Stadt Hilden benannt. Sachverständige 

und Auskunftspersonen können zur Beratung hinzugezogen werden. (…) 

Ferner können an den Sitzungen des Aufsichtsrats als beratende Teilnehmer ein Vertreter der Fraktionen des Rates 

der Stadt Hilden, die kein von der Stadt Hilden entsandtes Mitglied im Aufsichtsrat stellen, teilnehmen. (…) Die Vertreter 

der Fraktionen des Rates der Stadt Hilden, die kein stimmberechtigtes Mitglied in den Aufsichtsrat stellen, sollen der 

Gesellschaft von der Stadt Hilden namentlich benannt werden. 

 

Da nach dieser Regelung der Bürgermeister (oder ein von ihm benannter Dritter) „kraft Amt“ geborenes Mitglied ist, ist 

ein Entsendungsbeschluss nicht erforderlich. Die Benennung in der nachstehenden Übersicht erfolgt daher nur 

nachrichtlich. 

 

Somit sind 8 Sitze zu vergeben. Der 8 Sitz wird per Losentscheid zwischen FDP, Linke und Bürgeraktion|Piraten 

vergeben. 

 

Vorsitz:   

Stellv. Vorsitzende:   

 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter 

1 Verwaltung 
Beigeordneter Peter 

Stuhlträger 
Beigeordnete Mona Wolke-Ertel 

2 CDU Christian Schimang Fabian Filatov 

3 CDU Oliver Kohl Philipp Wiese 

4 CDU Thomas Grünendahl Maximilian Kulesza 

5 SPD Ben Eisenblätter Steffen Kirchhoff 

6 SPD Carsten Wannhof Dominik Stöter 

7 AfD Marlon Buchholz Dr. Heimo Haupt 

8 Grüne Hartmut Toska Abdullah Dogan (sB) 

9 FDP NN NN 

Beratende Mitglieder 

10 Linke Emma Noack Klaus Wockenfoth 

11 
Bürgeraktion|

Piraten 
NN NN 

  

file://///cl_data/data_server/BGM/01.3%20Geschäftsstelle%20Rat/Ratsangelegenheiten/Adressen/Mitglieder%20Verkehrsgesellschaft.xlsx


WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH  
Gesellschafterversammlung: Geschäftsführung Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH 

 

Aufsichtsrat  

 

§ 8 Aufsichtsrat (Auszug) 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Eines dieser Mitglieder ist der Bürgermeister der Stadt 

Hilden oder ein von ihm benannter Dritter. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Rat der Stadt Hilden 

benannt.  

(…) 

(2) Ferner können an den Sitzungen des Aufsichtsrates als beratende Teilnehmerin/beratender Teilnehmer 

die Kämmerin/ der Kämmerer der Stadt Hilden, je eine Vertretung der Fraktionen des Rates der Stadt Hilden, 

die kein von der Stadt Hilden entsandtes Mitglied im Aufsichtsrat stellen teilnehmen. (…) 

 

Da nach dieser Regelung der Bürgermeister (oder ein von ihm benannter Dritter) „kraft Amt“ geborenes Mitglied 

ist, ist ein Entsendungsbeschluss nicht erforderlich. Die Benennung in der nachstehenden Übersicht erfolgt 

daher nur nachrichtlich. 

 

Somit sind 8 Sitze zu vergeben. Der 8 Sitz wird per Losentscheid zwischen FDP, Linke und Bürgeraktion|Piraten 

vergeben. 

 

 

Vorsitz:   

Stellv. Vorsitzende:   

 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter 

1 Verwaltung 
1. Beigeordneter Sönke 

Eichner 

Andrea Funke 

(Leiterin des Amtes für Soziales und Wohnen) 

2 CDU Rainer Schlottmann Martin Sudhoff 

3 CDU Sandra Wiemers Matthias Schumann 

4 CDU Michael Wegmann Christian Schimang 

5 SPD Kevin Buchner Carsten Wannhof 

6 SPD Hannah Hammer Markus Kannemann 

7 AfD Dietmar Vocke Michael Steinbach 

8 Grüne Lisa Didschuneit Andrea Grunert (sB) 

9 Linke Klaus Wockenfoth Emma Noack 

Beratende Mitglieder 

10 FDP NN NN 

11 
Bürgeraktion|

Piraten 
Ulrich Siedentop Andreas Benoit 
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Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH 
Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Stadt Hilden 

 

Aufsichtsrat 

 

§ 9 Aufsichtsrat (Auszug) 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zehn Mitgliedern. Eines dieser Mitglieder ist die Bürgermeisterin/ der 

Bürgermeister der Stadt Hilden oder ein von ihr/ ihm benannter Dritter. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates 

werden auf Beschluss des Rates der Stadt Hilden von dieser entsandt. (...) 

(2) Ferner können an den Sitzungen des Aufsichtsrats als beratende Teilnehmerin/ beratender Teilnehmer 

eine Vertreterin / ein Vertreter des Beteiligungsmanagements der Stadt Hilden und je eine Vertretung der 

Fraktion des Rates der Stadt Hilden, die kein von der Stadt Hilden entsandtes Mitglied im Aufsichtsrat stellen, 

teilnehmen.  

 

Da nach dieser Regelung der Bürgermeister (oder ein von ihm benannter Beamter oder Angestellter der Stadt 

Hilden) „kraft Amt“ geborenes Mitglied ist, ist ein Entsendungsbeschluss nicht erforderlich. Die Benennung in der 

nachstehenden Übersicht erfolgt daher nur nachrichtlich.  

 

Vorsitz:   

Stellv. Vorsitzende:   

 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter 

1 Verwaltung 
1. Beigeordneter Sönke 

Eichner 

Anja Voß 

Leiterin des Amtes für Jugend, Soziale Dienste 

und Integration  

2 CDU Peter Groß Fabian Filatov 

3 CDU Kevin Schneider Rainer Schlottmann 

4 CDU Christian Gartmann Sandra Wiemers 

5 SPD Henrike Lindenberg Andrea Janeck 

6 SPD Anne Kathrin Stroth Torsten Brehmer 

7 AfD Angelica Niederquell (sB) Sibylle Owsianowski 

8 Grüne Andrea Grunert (sB) Ursula Kraus (sB) 

9 Linke Elisabeth Verbeet Emma Noack 

10 FDP Uwe Gramminger Thomas Remih 

Beratende Mitglieder 

11 
Bürgeraktion|

Piraten 
NN NN 

 

  

file://///cl_data/data_server/BGM/01.3%20Geschäftsstelle%20Rat/Ratsangelegenheiten/Adressen/Mitglieder%20Seniorendienste.xlsx


Bildung³ gGmbH der Städte Hilden, Langenfeld und 

Monheim am Rhein 
 

Gesellschafterversammlung: 
 (je ein Vertreter der Gesellschafter Langenfeld, Monheim und Hilden) 

 
 

Aufsichtsrat 

 

§ 11: Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern, wovon 9 Mitglieder und deren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter durch die Räte der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein im gleichen Verhältnis 
entsendet werden; die weiteren drei Mitglieder sind von den Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern benannte 
Vertreterinnen oder Vertreter der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein. Dies gilt nur, solange und 
soweit die vorgenannten Städte an der Gesellschaft beteiligt sind. 
(…) Sofern ein Aufsichtsratsmitglied aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Rat oder zur Verwaltung der Städte Hilden, 
Langenfeld oder Monheim am Rhein entsandt wurde, endet das Aufsichtsratsmandat mit dem Ausscheiden aus 
dem Rat oder der Verwaltung. 

 

Vorsitz: 

Stellv. Vorsitz:  

 

 
Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

1 Verwaltung 1. Beigeordneter Sönke Eichner 

Ute Piegeler 

Leiterin des Amtes für Schule, 

Kinderbetreuung und 

Jugendförderung 

2  CDU Susanne Brandenburg Christian Schimang 

3 SPD Sven Rohde (sB) Torsten Sprenger (sB) 

4 AfD Stephanie Steinbeck Prof. Dr. Barbara Haupt (sB) 

 

  

file://///cl_data/data_server/BGM/01.3%20Geschäftsstelle%20Rat/Ratsangelegenheiten/Adressen/Mitglieder%20Stadtmarketing.xlsx


GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH 
Gesellschafterversammlung: 

Bürgermeister Stadt Hilden* und 

Geschäftsführung der „Stadtmarketing Hilden“ GmbH* 
(*aufgrund Personenidentität vertritt die Stadt Hilden der 1. Beigeordnete) 

 

Aufsichtsrat 

 

§ 8 Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats (Auszug) 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Eines dieser Mitglieder ist die Bürgermeisterin/ der 

Bürgermeister der Stadt Hilden oder der oder die von ihr/ ihm benannte Dritter. Die übrigen Mitglieder des 

Aufsichtsrats werden auf Beschluss des Rates vom Rat der Stadt Hilden entsandt.  

 

(2) Ferner können an den Sitzungen des Aufsichtsrats als beratende Teilnehmerin/ beratender Teilnehmer der  

Stadt Hilden und je eine Vertretung der Fraktionen des Rates der Stadt Hilden, die kein von der Stadt Hilden 

entsandtes Mitglied im Aufsichtsrat stellen, teilnehmen. (…) 

 

Da nach dieser Regelung der Bürgermeister (oder ein von ihm benannter Dritter) „kraft Amt“ geborenes Mitglied 

ist, ist ein Entsendungsbeschluss nicht erforderlich. Die Benennung in der nachstehenden Übersicht erfolgt 

daher nur nachrichtlich. 

 

Zu vergeben sind damit 8 Sitze. Der 8 Sitz wird per Losentscheid zwischen FDP und Linke vergeben. 

 

 

Vorsitz:   

Stellv. Vorsitzende:   

 

Ordentliche Mitglieder Stellvertreter 

1 Verwaltung 
Beigeordneter Peter 

Stuhlträger 
Bürgermeister Dr. Claus Pommer 

2 CDU Kevin Schneider Rainer Schlottmann 

3 CDU Matthias Schumann Thomas Grünendahl 

4 CDU Martin Sudhoff Michael Wegmann 

5 SPD Steffen Kirchhoff Henrike Lindenberg 

6 SPD Markus Kannemann Dagmar Hebestreit (sB) 

7 AfD Dietmar Vocke  Michael Steinbach 

8 Grüne Yorck-Peter Wolf Hartmut Toska 

9 FDP NN  

Beratende Mitglieder 

10 Linke NN  

11 
Bürgeraktion|

Piraten 
NN  

 

 

  



Wasserwerk Baumberg GmbH  
 

Gesellschafterversammlung: Geschäftsführungen der Stadtwerke Hilden GmbH und  

Stadtwerke Solingen GmbH 

 

Aufsichtsrat 

 
 

 
§ 9 - Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates (Auszug) 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern; diese werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Für 

jedes ordentliche Mitglied kann ein persönlicher Stellvertreter gewählt werden 

 

(4) Aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird von dem einen Gesellschafter der Vorsitzende und von dem 

anderen Gesellschafter der Stellvertreter gewählt; der Vorsitz wechselt alle 2 Jahre  

(…) 

 

Die 8 Mitglieder des Aufsichtsrates werden je zur Hälfte von den Städten Solingen und Hilden entsandt. Gem. § 

113 GO, muss der Bürgermeister oder ein/e von ihm vorgeschlagene/r Beamter/in oder Angestellte/r der 

Gemeinde dazuzählen.  

 
Da die Mitglieder des Aufsichtsrats von der Gesellschafterversammlung gewählt werden, kann der Rat nicht 

direkt entsenden, sondern lediglich einen Bindungsbeschluss für seine Vertreterin in der 

Gesellschafterversammlung fassen. 

 

 Aufsichtsrat 

 

 

Vorsitz:  
Stell. Vorsitz:  

 

 

 

 
Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

1 Verwaltung Beigeordneter Stuhlträger 
Beigeordnete Mona  

Wolke-Ertel 

2 CDU Tristan Zeitter Peter Groß 

3 SPD Torsten Bremer Torsten Sprenger (sB) 

4 AfD Rodion Ferdman Dietmar Vocke 

 

 


